[bookmark: _Hlk84412988]Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Argenthal 
am 23.03.2026
im Sitzungszimmer des Rathauses in Argenthal


Öffentliche Sitzung
Sitzungsbeginn:	19.00 Uhr
Sitzungsende:		21.37 Uhr


Stimmberechtigte Teilnehmer: 

Anwesend:
Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg
1. Ortsbeigeordneter Heinz-Otto Kretzschmar
2. Ortsbeigeordneter Matthias Klein

Carsten Augustin 
Wilfried Berg 
Alexander Boos
Nico Friedrich
Helga Herrmann
Christopher Kauer
Daniel Knebel ab TOP 1
Pascal Maus
Gerd Mühleis
Volker Müller 
Astrid Schneider-Lauff
Marcel Stollwerk ab TOP 2
Sebastian Volkweis 

Entschuldigt fehlt:
Heiko Kirschner 


Weitere Teilnehmer: 
4 Zuhörer*innen
Herr Fichtel und Herr Wagner (Rhein-Hunsrück-Entsorgung) zu TOP 2

Schriftführerin:
Sina Bengard


Tagesordnung

Öffentliche Sitzung
1. Vergabeangelegenheiten Erweiterung Kita Argenthal 
a. Nachtrag für die Unterkonstruktion einer Deckenschaukel
b. Nachtrag Empore
c. Nachtrag Außenfassade Bewegungsraum
d. Möbelschreinerarbeiten (Garderobeanlage, Wickeltisch, Küchenausgabe, Materialschrank und Ausstattung)
2. Änderung der Benutzungsordnung für den Baum- und Strauchschnittplatz 
3. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und Entlastungserteilung nach § 114 Abs. 1 GemO
4. Beschlussfassung Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020 
5. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Entlastungserteilung nach § 114 Abs. 1 GemO
6. Beschlussfassung Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021
7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Entlastungserteilung nach § 114 Abs. 1 GemO
8. Beschlussfassung Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022
9. Neuer Betriebsplan (Forsteinrichtungswerk) für den Gemeindewald
10. Bauanträge
11. Mitteilungen und Anfragen

Der Vorsitzende Hans-Werner Merg eröffnet die öffentliche Sitzung um 19.00 Uhr, begrüßt alle Anwesenden und stellt gleichzeitig die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 23.02.2026 ist allen zugegangen. Einwände hiergegen gibt es nicht.

TOP 1
Vergabeangelegenheiten; Erweiterung und Sanierung Kita Argenthal 
Der Vorsitzende erläutert den derzeitigen Stand der Kostenübersicht für die Erweiterung und Sanierung der Kita in Argenthal. Derzeit liegt die Summe der Auftragswert bei ca. 81,5 % gegenüber den Kostenschätzungen. 

a. Nachtrag für die Unterkonstruktion einer Deckenschaukel
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Argenthal ist ein Nachtrag für die Trockenbauarbeiten abgefragt worden. Als Bewegungs-KiTa war es ein großer Wunsch der Kita-Leitung für den Mehrzweck- und Bewegungsraum ein Decken-Schaukelsystem vorzusehen, welches ursprünglich im Zuge der Möblierung ausgeführt werden sollte. 
Auf Grund diverser Anforderungen an eine Schaukel im Kita-Bereich, muss ein entsprechendes System für die Befestigung vorgesehen werden; dieses wird mittels einer Unterkonstruktion, direkt unter die BSP Decke montiert. Es ist äußert sinnvoll diese Leistung im Vorfeld, vor dem Einbringen der Lignotrend Deckenelemente einzubauen. Auch hinsichtlich der statischen Überprüfung hat eine im Vorfeld installierte Unterkonstruktion Vorteile. 
Die Schritte wurden im Vorfeld beim örtlichen Jour Fixe abgestimmt. Die vorliegende Maßnahme wurde auf Grund der zeitlichen Überschneidung aus dem LV „Mobiliar" entnommen und bei den Schreinerarbeiten als Nachtrag abgefragt.

Frau Bartelmann-Henke, Kita-Leitung bestätigt ebenfalls die Notwendigkeit dieses Schaukelsystems. 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal beschließt die Vergabe des Nachtragsangebotes in Höhe 8.780,30€ Bruttosumme an die den bereits Hauptauftrag ausführende Firma Schreinerei Christ aus Dickenschied, für die vorangezogenen Arbeiten der Befestigung der Unterkonstruktion mit Montage des Schaukelsystems.

Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	15
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit		beschlossen   /   abgelehnt
14 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung

b. Nachtrag Empore
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte ist ein Nachtrag für Schreinerarbeiten vorgelegt worden. Gemäß Vorschriften sind für Brüstungen und Umwehrungen im Kita-Bau eine Geländerhöhe von 100 cm vorzusehen. In Abhängigkeit einer Gefährdungsbeurteilung, welche speziell für die Kita in Argenthal vom Träger, auf Grundlage aller geltenden Vorgaben und Richtlinien zu erstellen ist, muss für das Geländer eine Höhe von 140 cm vorgesehen werden. Ausschlaggebend hierbei ist ebenfalls die Bewertung der örtlichen Situation. Da wir im Bereich der Empore, eine anschließenden Spielbereich sowie den darunter liegenden stark frequentieren Eingangsbereich haben, wurde vom Träger sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit die Höhe von 140 cm für das geplante Glasgeländer angegeben. Die Vorgabe der Höhe ist zwingend einzuhalten. Die Leistung wurde bereits im Hauptauftrag mit den baurechtlich geforderten 100 cm bepreist und die Mehrkosten resultieren aus der entsprechenden Anpassung zum ausgeschriebenen Produkt.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal beschließt die Vergabe des Nachtragsangebotes in Höhe von 5.355,36 € Bruttosumme an die bereits den Hauptauftrag ausführende Fa. Christ aus Dickenschied, für die Arbeiten der Erhöhung der Glasbrüstung, auf Grund den Vorgaben aus der Gefährdungsbeurteilung an das Geländer im Bereich der Empore und der im Verlauf anschließenden Treppe.

Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	15
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit	beschlossen   /   abgelehnt
15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte ist ein Nachtrag für die Holz- und Stahlbauarbeiten vorgelegt worden. Die nach Rückbau im Bestand vorgefundene Empore wurde durch den Statiker begutachtet. Auf Grund geänderter Anforderung und Gesetzgebungen, muss diese neu aufgebaut und dimensioniert werden. Das Angebot beinhaltet eine Stahlkonstruktion in Verbindung mit KVH Hölzern zur Befestigung des neuen Glasgeländers. Die aktuelle Empore reicht für die neuen statischen Anforderung nicht aus.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal beschließt die Vergabe des Nachtragsangebotes in Höhe von 13.955,36 € Bruttosumme an die bereits den Hauptauftrag ausführende Fa. Bast aus Reckershausen, für die Arbeiten der Erneuerung der Empore im Bereich des Bestandes.

Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	15
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit	beschlossen   /   abgelehnt
15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

c. Nachtrag Außenfassade Bewegungsraum
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte ist ein Nachtrag für die Arbeiten einer Pfosten-Riegel-Fassade abgefragt worden. Der Austausch der Fensterfront traufseitig im EG, Mehrzweckraum im Bestandsbereich, soll als vorzeitige Maßnahme zur Sicherung des Raumes und zur zusätzlichen Nutzung für die Kinder im Zeitraum der Sanierung im Bestand zur Verfügung stehen. Die Fassade sollte ursprünglich mit der Ausschreibung der Pfosten-Riegel­Fassade des Bestandsgebäudes abgefragt werden. Aufgrund der mangelnden Platzsituation während der Sanierung wurde vor Ort gemeinsam entschieden, diesen Raum der Sanierungsmaßnahme am Bestand vorzuziehen. Aus Zeitgründen und nach Rücksprache mit den Nutzern, ist dieser Schritt sinnvoll um eine weitere Auslagerung zu vermeiden und einen möglichst reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Bei den anfallenden Kosten handelt es sich um eine Kostenverschiebung aus dem Gewerk Pfosten-Riegel-Fassade Bestandssanierung und ist hauptsächlich auf Grund des Platzbedarfs der Kita vorangestellt worden.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal beschließt die Vergabe des Nachtragsangebotes in Höhe von 27.310,50 € Bruttosumme an die bereits den Hauptauftrag im Erweiterungsgebäude ausführende Fa. Simson aus Kastellaun, für die vorangezogenen Arbeiten der Erneuerung des Fassadenelementes zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	15
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit	beschlossen   /   abgelehnt
15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

d. Möbelschreinerarbeiten (Garderobenanlage, Wickeltisch, Küchenausgabe, Materialschrank und Ausstattung) 
Für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte in Argenthal wurde das Gewerk "Möbelschreinerarbeiten" durch eine freihändige Vergabe ausgeschrieben. Die Submission ist für den 26.03.2026 geplant.
Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote soll der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt werden. 
Zuschlagskriterium ist einzig der Preis.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal beschließt, den Auftrag für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte in Argenthal - Gewerk Möbelschreinerarbeiten, nach Prüfung und Wertung der Angebote an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	15
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit	beschlossen   /   abgelehnt
14 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 2
Änderung der Benutzungsordnung für den Baum- und Strauchschnittplatz 
Der Vorsitzende überträgt das Wort an Herr Fichtel und Herr Wagner von der Rhein-Hunsrück-Entsorgung. Sie Stellen die neue Benutzungsordnung für den Baum- und Strauchschnittplatz vor. 
Die Präsentation ist der Niederschrift beigefügt. 

Im Anschluss werden offene Punkte besprochen. 
Die Verlegung eines Baum- und Strauchschnittplatzes ist mit sehr hohen Kosten und Aufwand verbunden. In einer anderen Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis wird derzeit ein Baum- und Strauchschnittplatz verlegt. Die Kosten betragen ca. 70.000 Euro. 
Rasenschnitt darf nicht auf den Baum- und Strauchschnittplatz entsorgt werden. Hierfür kann die Bio-Tonne verwendet werden. Die RHE bietet über die Sommermonate zusätzlich eine Saison-Tonnen (120l und 240l) für Privathaushalte an. Die Kosten belaufen sich auf 3,30 Euro (120l Tonne) und 5,60 Euro (240l Tonne).
Es besteht die Möglichkeit den Rasenabschnitt kostenfrei in Kirchberg abzugeben. 

Ortsbürgermeister Merg wird die Bürger*innen über das Amtsblatt und die Homepage informieren. 

TOP 3
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und Entlastungserteilung nach § 114 Abs. 1 GemO
Der Vorsitzende Hans-Werne Merg erteilt das Wort an Ratsmitglied Volker Müller, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. Volker Müller verließt die Niederschrift vom 12.03.2026 (Rechnungs- und Prüfungsausschuss) und trägt den Bericht über die Prüfung vor. Ebenfalls erläutert er kurz die Rahmenbedingungen bezüglich der Prüfung der folgenden Jahresabschlüsse. 

Im Anschluss übernimmt der 2. Beigeordnete Matthias Klein den Vorsitz. 
Der Vorsitzende trägt den Bericht der Sitzung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 vom 12.03.2026 vor und stellt ihn zur Debatte. 
Der Gemeinderat stellt fest, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden vermittelt. Er stellt weiter fest, dass die im Rechenschaftsbericht dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss fest und beschließt den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen. Außerdem beschließt der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben –soweit noch nicht geschehen-, zuzustimmen. 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird wie folgt festgestellt:
- Die Bilanz in Aktiva und Passiva gleichlautend mit		16.695.903,09 €
- Die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von	       57.512,21 €
- Die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	   - 237.108,24 €

- Der Jahresüberschuss in Höhe von 57.512,21 € ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen.

Weiterhin beschließt der Gemeinderat dem damaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde, soweit nach § 68 GemO die Verbandsgemeindeverwaltung für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständig ist sowie der/dem 2019 amtierenden Ortsbürgermeister/in Sarah Groß und Hans-Werner Merg und den sie vertretenden Beigeordneten Heinz-Otto Kretzschmar und Marc Thiele sowie den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, soweit sie vertretend tätig waren, nach § 114 Abs. 1 GemO Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen. 

Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg, sowie der Beigeordnete Heinz-Otto Kretzschmar, haben an der Beratung und Beschlussfassung gemäß § 110 Abs. 4 GemO nicht teilgenommen. 
Sarah Groß und Marc Thiele gehören dem jetzigen Gemeinderat nicht mehr an.

TOP 4
Beschluss Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020
Damit nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze nicht erneut veranschlagt werden müssen, regelt § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung die Übertragbarkeit von Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen. So sind gemäß § 17 GemHVO Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen, soweit der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt, ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt die Ermächtigung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.
1. Der Gemeinderat beschließt folgende Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen aus dem Jahre 2019 gem. § 17 Abs. 5 GemHVO nach 2020 in Höhe von 41.035,18 € zu übertragen.
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Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	16
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit	beschlossen   /   abgelehnt
16 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

2. Der Gemeinderat nimmt die zu übertragenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Kenntnis.
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TOP 5
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Entlastungserteilung nach § 114 Abs. 1 GemO
Der Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der 2. Beigeordnete Matthias Klein.
Der Vorsitzende trägt den Bericht der Sitzung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 vom 12.03.2026 vor und stellt ihn zur Debatte. 
Der Gemeinderat stellt fest, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden vermittelt. Er stellt weiter fest, dass die im Rechenschaftsbericht dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss fest und beschließt den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen. Außerdem beschließt der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben –soweit noch nicht geschehen-, zuzustimmen. 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird wie folgt festgestellt:
- Die Bilanz in Aktiva und Passiva gleichlautend mit		16.716.672,90 €
- Die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von	161.303,18 €
- Die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von		         592.254,33 €

- Der Jahresüberschuss in Höhe von 161.303,18 € ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen.

Weiterhin beschließt der Gemeinderat dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, soweit nach § 68 GemO die Verbandsgemeindeverwaltung für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständig ist sowie dem Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg und dem Beigeordneten Heinz-Otto Kretzschmar sowie den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, soweit sie vertretend tätig waren, nach § 114 Abs. 1 GemO Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen.

Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg sowie der Beigeordnete Heinz-Otto Kretzschmar, haben an der Beratung und Beschlussfassung gemäß § 110 Abs. 4 GemO nicht teilgenommen. 

TOP 6
Beschluss Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021
Damit nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze nicht erneut veranschlagt werden müssen, regelt § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung die Übertragbarkeit von Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen. So sind gemäß § 17 GemHVO Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen, soweit der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt, ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt die Ermächtigung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.
Der Gemeinderat nimmt die zu übertragenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Kenntnis.
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TOP 7
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Entlastungserteilung nach § 114 Abs. 1 GemO
Der Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der 2. Beigeordnete Matthias Klein.
Der Vorsitzende trägt den Bericht der Sitzung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 vom 12.03.2026 vor und stellt ihn zur Debatte. 
Der Gemeinderat stellt fest, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden vermittelt. Er stellt weiter fest, dass die im Rechenschaftsbericht dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss fest und beschließt den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen. Außerdem beschließt der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben –soweit noch nicht geschehen-, zuzustimmen. 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird wie folgt festgestellt:
- Die Bilanz in Aktiva und Passiva gleichlautend mit		16.848.527,17 €
- Die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von	     319.652,50 €
- Die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss (-fehlbetrag) von   	   -319.962,16 €

- Der Jahresüberschuss in Höhe von 319.652,50 € ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen.

Weiterhin beschließt der Gemeinderat dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, soweit nach § 68 GemO die Verbandsgemeindeverwaltung für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständig ist sowie dem Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg und dem Beigeordneten Heinz-Otto Kretzschmar sowie den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, soweit sie vertretend tätig waren, nach § 114 Abs. 1 GemO Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen.

Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg sowie der Beigeordnete Heinz-Otto Kretzschmar, haben an der Beratung und Beschlussfassung gemäß § 110 Abs. 4 GemO nicht teilgenommen. 

In der Beschlussvorlage schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von                    -319.962,16 € ab. Aufgrund Durchsicht der Unterlagen ist es eindeutig ein Fehlbetrag und es handelt sich hier um einen Übertragungsfehler.  

TOP 8
Beschluss Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022
Damit nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze nicht erneut veranschlagt werden müssen, regelt § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung die Übertragbarkeit von Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen. So sind gemäß § 17 GemHVO Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen, soweit der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt, ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt die Ermächtigung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.
Der Gemeinderat nimmt die zu übertragenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Kenntnis.
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TOP 9
Neuer Betriebsplan (Forsteinrichtungswerk) für den Gemeindewald
Unter „Forsteinrichtung“ versteht man einen Betriebsplan für den Wald eines Eigentümers, der Informationen zum Waldzustand und zur geplanten Waldbehandlung in den nächsten 10 Jahren zusammenfasst. Er ist u.a. die Grundlage für die Erstellung der jährlichen Wirtschaftspläne. Die Forsteinrichtung enthält in digitaler und analoger Form Grafikinformationen zur Lage des Waldes, zur forstlichen Waldeinteilung und zur Infrastruktur, sowie eine schriftliche Zusammenstellung, die die Hauptergebnisse der Waldzustandserfassung, Analyse und Planung der Waldbewirtschaftung sowie den Ablauf der Arbeiten beschreibt. 
Gemäß § 7 Landeswaldgesetz (LWaldG) sind für Kommunen mit einer Waldfläche über 50 ha reduzierte Holzbodenfläche, Betriebspläne für einen Zeitraum von 10 Jahren aufzustellen. Diese werden nach Wahl der Waldbesitzenden entweder durch Landesforsten Rheinland-Pfalz oder durch private Sachverständige aufgestellt.  
· Soll ein privater Sachverständiger mit der Forsteinrichtung beauftragt werden, werden die Nettokosten zu 100 % gefördert. Die zuwendungsfähigen Kosten können bis zu einer Höhe von 50,00 € je ha forstlicher Betriebsfläche anerkannt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass vorher ein Vergabeverfahren erfolgt ist. Die Kommune zahlt die Umsatzsteuer selber.
· Bei einer Beauftragung von Landesforsten ist die Durchführung kostenfrei.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal beschließt die Neuaufstellung des Betriebsplanes (Forsteinrichtung) durch Landesforsten Rheinland-Pfalz. 

Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	16
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit	beschlossen   /   abgelehnt
16 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

TOP 10
Bauanträge
Aufgrund Ausschließungsgründen gem. § 22 GemO nimmt das Ratsmitglied Wilfried Berg an der folgenden Beratung und Beschlussfassung nicht teil und nimmt im Zuschauerraum Platz. 

Ein Vorhabenträger hat einen Bauantrag bei der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen eingereicht. Er beabsichtigt die Errichtung einer landwirtschaftlichen Lager- und Unterstellhalle im Bereich des Kauerhofes. 
Es bestehen keine Bedenken zu dem Vorhaben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal erteilt das Einvernehmen gem. § 36 BauGB. 

Abstimmungsergebnis
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:		17
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder:	15
|X|		Einstimmig			beschlossen   /   abgelehnt
|_|		mit Stimmenmehrheit	beschlossen   /   abgelehnt
15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung

Wilfried Berg nimmt wieder an der Sitzung teil. 

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden über verschiedenen Freistellungen im Bereich des Neubaugebietes. 

TOP 11
Mitteilungen und Anfragen

a. Erweiterung und Sanierung Kindertagesstätte Argenthal
Es wird eine Vorstellung (Bauzeitenplan/ Zeitplan Ausschreibungen) der nächsten Bauabschnitte für die Kindertagesstätte durch das Planungsbüro gewünscht. Der Vorsitzende kümmert sich um das Anliegen. 

b. Glasfaser Ausbau
Alle beantragten Hausanschlüsse sind tiefbauseitig fertiggestellt; es sind derzeit noch 43 Anschlüsse fertig zu montieren. 

c. Termine
· 27.05.2026 finde die Kontrolle des Zertifizierers bezüglich des Förderprogrammes „Klimaangepasstes Waldmanagement“ statt.
· Waldtag des Forstamtes am 08.08.2026, ausgehend vom KommZentrum
· Die Baumpflanzaktion am vergangenen Samstag war eine tolle Aktion. 


d. Geschwindigkeitsüberwachung 
Am vergangenen Donnerstag fand eine Geschwindigkeitsmessung von 08.18 bis 10.38 Uhr im Bereich der Chur-Pfalz-Straße statt. Es wurden insgesamt 10 Überschreitungen festgestellt. 

e. Verkehr Im Wiesengrund 
Derzeit fahren aufgrund des Ausbaus der Tannenstraße und den Bauvorhaben des Neubaugebietes viele LKWs über die Gemeindestraße „Im Wiesengrund“. Der Vorsitzende wird dies beim nächsten Jour-fix für den Ausbau der Tannenstraße anmerken. 

f. Zaun Steinbruch 
Oberhalb der vier Absetzbecken wurde teilweise der Zaun des Steinbruchs durch Dreck verdeckt und beschädigt. Betroffen ist ebenfalls teilweise die Traumschleife. Der Neubau des Zaunes ist bereits beauftragt. Der Vorsitzende kümmert sich um das Anliegen. 

g. Informationen Gemeinderat 
Der erste Beigeordnete Heinz-Otto Kretzschmar legt sein Amt und sein Gemeinderatsmandant zum 30.04.2026 aus persönlichen Gründen nieder. 
Das Amt des ersten Beigeordneten muss somit neu gewählt werden (Mai-Sitzung). 

In der Sitzung des Gemeinderates am 27.04.2026 in der Chur-Pfalz-Halle Argenthal wird der neue Ortsbürgermeister Michael Wilhelmy zum 01.05.2026 zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Argenthal durch den Bürgermeister Michael Boos ernannt. 


Der Vorsitzende	Die Schriftführerin


Hans-Werner Merg	Sina Bengard
Ortsbürgermeister
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Leistung [ Bezeichnung ‘Sachkonto [ Sachkonto Bezeichnung | HH-Ansatz [ Mitteliibertrag [ Anordnungen | Mittelibertrag
Vorjahre
1110 | Verwaltungssieuerung 523110 | Unterhaltung Rathaus 31500€ BO00824€| 2449176 €
5410 | Gemeindestraien, Wege, | 523330 | Unterhaltung 14000€ 725014€|  500000€
Platze einschiieiich Stralienbeleuchtung
Reinigung und Beleuchtung
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Leistung [ Bezeichnung MaBnahmen [ MaBnahmen-Bezeichnung | HH-Ansatz [ Mittelibertrag [ Anordnungen [ Mittelibertrag
N Vorjahre
1142 | Liegenschaften EJ Gestaltung einer 5000€ 000€|  500000€
Gemeindefiache (Rupp)
5225 | Grunderwerb zur 2 Aligemeiner Grunderwerb 5000000 € 000€| s000000€
Weiterveraufierung
5410 | Gemeindestraien, Wege, | 46 Straienausbauprogramm 75000€ | 20379647 € oooe| 3e879B4TE
Platze einschiieiich Wiesengrund
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Leistung [ Bezeichnung MaBnahmen [ MaBnahmen-Bezeichnung | HH-Ansatz [ Mittelibertrag [ Anordnungen [ Mittelibertrag
N Vorjahre
11420 | Uegenschaften (KiTa) 33 Erwelterung Ki 15.000€ 000€|  Serm8e|  Saane
54100 | GemeindestraBen, Wege, | 46 StraBenausbauprogramm 168.000¢ | 36879647¢| 26.43814¢€| 168.00000€
Plitze einschlieBlich Wiesengrund
Reinigung und Beleuchtung
Summe: | 183.000€ | 36879647 €|  32309,42€| T7TA2472€
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Leistung [ Bezeichnung MaBnahmen [ MaBnahmen-Bezeichnung | HH-Ansatz [ Mittelibertrag [ Anordnungen [ Mittelibertrag
N Vorjahre
11420 | Liegenschaften a3 Gestaltung einer 10000€ 0,00€ 000€|  1000000€
Gemeindeflache (Rupp)
11420 | Liegenschaften (KiTa) 33 Erwelterung KiTa Argenthal 935.000€ 912472 1335180 | 93077292¢€
52250 | Grunderwerb zur 53 ErschlieBung Hosterborn I 600000 € 138.05537 | 6150463 €
WeiterverauBerung (BaumaBnahmen)
52250 | Grunderwerb zur 53 ErschlieBung Hosterborn I 513.000€ 9156769 21an31¢€
WeiterverauBerung (6runderwerb)
54100 | Gemeindestraen, Wege, | 46 StraBenausbauprogramm 332.000¢| 168.00000¢| 8857202¢| a11.42798¢€
Plitze einschlieBlich Wiesengrund
Reinigung und Beleuchtung
55300 | Friedhofswesen a8 Erwelterung Friedhof und 500000 € 291613 | 49708387
Neubau einer Traverhalle
Summe: | 2.890000€ | 177.124.72€ | 734.863,01 €| 233226171 €





